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darische gesetzliche Rentenversicherung hat gerade in
der Finanzkrise gezeigt, wie stabil sie ist. Darum fordere
ich Sie auf: Stärken Sie die Rentenversicherung, strei-
chen Sie den Riester-Faktor, löschen Sie das Minuskonto
in der Rentenanpassung und mit ihm die Dämpfungsfak-
toren!

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN): Ende der 80er-Jahre gab es Prognosen
des Prognos-Instituts, dass der Beitragssatz zur Renten-
versicherung bis 2030 ohne Veränderungen auf über
35 Prozent ansteigen würde. Seitdem gab es in relativ
breitem Konsens beschlossene Reformmaßnahmen, um
dies zu vermeiden: Angefangen mit der Umstellung von
der Bruttolohn- auf die Nettolohnanpassung 1992, die
Debatte um den demografischen Faktor Ende der 90er-
Jahre und dann unter Rot-Grün die Umstellung von der
Nettolohnanpassung zur modifizierten Bruttolohnanpas-
sung sowie die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors.

Dadurch ist es gelungen, die Beiträge auf absehbare
Zeit weitgehend stabil zu halten. Und das ist auch gut so.
Allerdings müssen wir auch gestehen, dass dadurch eine
Rentenformel entstanden ist, die kaum noch jemand ver-
steht. Hinzu kommt, dass diese Rentenformel in den
letzten Jahren kaum zur Geltung gekommen ist und di-
verse Male ausgesetzt wurde, weil sie zu einer Absen-
kung der Rente geführt hätte. Dadurch ist eine Bugwelle
von mehreren Milliarden Euro entstanden, die in den
nächsten Jahren abgebaut werden müssen. Bezahlen sol-
len das über die Nachholfaktoren die Rentnerinnen und
Rentner, die deswegen in den nächsten Jahren – wenn
überhaupt – nur mit geringen Rentensteigerungen zu
rechnen haben.

Vor diesem Hintergrund sollten wir uns in der Tat Ge-
danken über eine Reform der Rentenformel machen. Ein
Verzicht auf das Ziel der Beitragsstabilisierung und die
Abschaffung aller Dämpfungsfaktoren – also die Rück-
kehr zur Rentenformel aus den 80er-Jahren – wären al-
lerdings falsch. Letzteres wird in dem Antrag der Linken
– im Gegensatz zu sonstigen Verlautbarungen – aber gar
nicht gefordert, sondern nur die Abschaffung des
Riester-Faktors. Ich finde, dass dies durchaus eine Op-
tion ist, über die wir nachdenken sollten; denn das, was
wir erreichen wollen, nämlich eine weitgehende Bei-
tragsstabilität und einen gerechten Ausgleich zwischen
den Generationen, wird durch den Nachhaltigkeitsfaktor
ausreichend gewährleistet, sodass der Riester-Faktor in
der Tat verzichtbar erscheint.

Ich finde allerdings auch, dass wir uns für diese
Frage, die ja letztlich einen wesentlichen Teil der Bevöl-
kerung entweder als Beitragszahlende oder als Renten-
beziehende betrifft, Zeit nehmen und intensiv beraten
sollten, zumal eine neue Rentenformel auf Dauer Be-
stand haben und von einer breiten Mehrheit getragen
werden sollte. Ohne ein Festhalten an dem Ziel der Bei-
tragssatzstabilität wird dies nicht gelingen, und es wäre
auch falsch, dieses Ziel aufzugeben. Aber ebenso wich-
tig ist, dass sich die Menschen darauf verlassen können,
eine ordentliche Rente zu erhalten, die vor Armut

schützt und die nicht von der Entwicklung des allgemei-
nen Lebensstandards abgekoppelt ist.

Anlage 11

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung des Antrags: Anbau von gentech-
nisch veränderter Kartoffel Amflora verhin-
dern (Tagesordnungspunkt 16)

Carola Stauche (CDU/CSU): Die CDU/CSU-Frak-
tion des Deutschen Bundestages hat sich immer dafür
ausgesprochen, die Entscheidung über den Anbau von
gentechnisch veränderten Pflanzen ausschließlich auf
der Basis wissenschaftlicher Bewertungen durchzufüh-
ren. Wir sind uns der Risiken von genveränderten Orga-
nismen bewusst. Vor allem sind wir uns jedoch darüber
im Klaren, welche Chancen genveränderte Organismen
für die Landwirtschaft bieten, angefangen von verbes-
serten Eigenschaften wie bei Amflora, Einsparungen
beim Pflanzenschutz bis hin zu höheren Erträgen. Wir
reden heute über die Amflora-Kartoffel, die erste gen-
technisch veränderte Pflanze, die seit 1998 in der EU für
den Anbau zugelassen wurde. Tatsächlich stellt sich aber
die Frage, ob wir heute über den Amflora-Anbau disku-
tieren oder eine eher ideologisch geführte Grundsatzdis-
kussion zum Thema Grüne Gentechnik führen. Zur
grundsätzlichen Debatte möchte ich mich eigentlich
nicht äußern. Vielleicht nur so viel: Als ich mich auf die
heutige Debatte vorbereitet habe, bin ich auf einen Arti-
kel gestoßen, welcher sich mit der Geschichte der Kar-
toffel in Europa beschäftigt. Aus diesem möchte ich kurz
zitieren: „Anfangs begegnete man der Kartoffel vieler-
orts in Europa mit Misstrauen. Ab dem frühen 17. Jahr-
hundert stand sie sogar im Verdacht, Lepra zu verursa-
chen …“ Ich will Ihnen dadurch deutlich machen, dass
es schon immer Ängste hinsichtlich neuer, unbekannter
Pflanzen oder Organismen gab. Diese Ängste gilt es
ernst zu nehmen. Wir von CDU und CSU nehmen diese
Ängste ernst. Auch die Hinweise der Kollegen von den
Grünen nehmen wir ernst, teilen die im Antrag geschil-
derten Darstellungen allerdings nur bedingt. 

Wir diskutieren heute über den Antrag der Grünen,
den Anbau der gentechnisch veränderten Kartoffel Am-
flora in Deutschland zu verbieten. Wir als CDU/CSU
werden diesem Antrag nicht zustimmen. Sie werfen uns
dies als Kniefall vor BASF und der Wirtschaftslobby
vor. Das ist es jedoch nicht. Vielmehr ist es eine bewusste
Entscheidung, die wir im Sinne unserer Landwirte treffen.
Wir machen mit dieser Entscheidung unseren Bauern
Folgendes deutlich: Der deutsche Gesetzgeber lässt euch
die Chancen wahrnehmen, die euren Kollegen in den eu-
ropäischen Mitgliedstaaten auch zur Verfügung stehen.
Der deutsche Gesetzgeber lässt es nicht zu, dass euch
Wettbewerbsnachteile durch Verschärfungen europäi-
scher Regelungen entstehen. – Genau dies wäre die
Folge, wenn wir dem Ansinnen des Grünen-Antrages
folgen würden. Landwirte in Holland, Tschechien oder
Schweden dürfen die Amflora-Kartoffel anbauen, Land-
wirte beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern dürf-
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ten sie nicht anbauen. Wir setzen uns für eine Gleichbe-
handlung aller europäischen Landwirte ein. 

Die Kommission hat aufgrund mehrerer Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen der europäischen Lebensmit-
telbehörde EFSA die Amflora-Kartoffel für den Anbau
zugelassen. Da die Neubeantragung im Jahr 2003 er-
folgte, wurden die Sicherheitsbewertung und das Zulas-
sungsverfahren nach den Maßgaben der 2001 deutlich
verschärften Freisetzungsrichtlinie durchgeführt. Man
kam zur Erkenntnis, dass die Gefahr eines Transfers des
antibiotikaresistenten Markergens von einer gentechni-
schen veränderten Pflanze auf Bakterien extrem unwahr-
scheinlich sei und die Wirksamkeit von Antibiotika da-
durch nicht gefährdet ist. Dieses Markergen wird
allerdings in der Diskussion immer wieder angeführt,
um Stimmung gegen einen Anbau von Amflora-Kartof-
feln zu machen. 

Die Antragsteller weisen auf Art. 23 der Freiset-
zungsrichtlinie hin. Die hier geforderten neuen oder zu-
sätzlichen Informationen, die es Mitgliedstaaten ermög-
lichen, gentechnisch veränderte Organismen in ihrem
Hoheitsgebiet vorübergehend einzuschränken oder gar
zu verbieten, liegen nach mehrmaliger Prüfung wie eben
erwähnt nicht vor. Ob ein Landwirt Amflora anbauen
möchte, sollte nach unserer Überzeugung seine eigene
Entscheidung sein und nicht durch die Politik oder eine
Verwaltung getroffen werden. Das ist ein Punkt der uns
deutlich von den Grünen abgrenzt. Wir möchten nieman-
den bevormunden. Natürlich sind wir uns über eventu-
elle Gefahren bewusst. Deshalb stehen wir auch hinter
den in der Freisetzungsrichtlinie genannten Grenzwer-
ten, die selbstverständlich nicht überschritten werden
dürfen. Die größte Gefahr beim Amflora-Anbau besteht
bei Durchwuchskartoffeln. Da nach dem Anbau der Am-
flora-Kartoffeln ein Jahr lang keine konventionellen
Kartoffeln angebaut werden dürfen, ist hier eine Vermi-
schung kaum möglich. Die bei der Ernte nicht erfassten,
im Boden verbliebenen Kartoffeln keimen im Folgejahr
aus, sind auf dem Feld deutlich zu erkennen, und man
kann sie dann mit geeigneten Mitteln bekämpfen. An-
ders als im Antrag geschildert, gehen wir jedoch davon
aus, dass es den anbauenden und weiterverarbeitenden
Betrieben gelingt, die geforderten Maßnahmen zum
Schutz gegen Verunreinigungen der Lebens- und Futter-
mittelkette ordnungsgerecht auszuführen.

Für mich stellt sich dennoch die Frage, ob es für einen
Landwirt überhaupt infrage kommt, die Amflora-Kartof-
fel anzubauen. Denn die vertraglichen Verpflichtungen,
die Landwirte und weiterproduzierende Betriebe einzu-
halten haben, fördern die Attraktivität des Anbaus nach
meinem Erachten nicht: das bereits erwähnte Anbauver-
bot konventioneller Kartoffeln für ein Jahr nach dem
Amflora-Anbau, die komplette räumliche Trennung der
Amflora-Produktion von der konventionellen Kartoffel-
erzeugung – angefangen von der Pflanzkartoffel bis zur
Verarbeitung in der Stärkeindustrie. Diese Punkte wer-
den in jedem wirtschaftlich geführten Betrieb beachtet
und wirken sich, so denke ich, nicht gerade förderlich
auf den Anbau von Amflora aus.

Abschließend noch ein Zitat des von mir sehr ge-
schätzten Albert Einstein. Ich glaube, es passt ganz gut
zur Gentechnik-Debatte: „Es ist schwieriger, eine vorge-
fasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“

Josef Rief (CDU/CSU): Wir lehnen den Antrag der
Grünen ab. Selbstverständlich ist die europäische Zulas-
sung der Amflora-Kartoffel ein sensibles Thema, über
das man diskutieren kann. Mir scheint aber doch eine
ideologische Sichtweise der Grund für den Antrag der
Grünen zu sein. Betrachtet man die Meinung von Fach-
leuten zum Thema, warnt der eine Teil der Wissenschaft-
ler vor der Grünen Gentechnik. Der andere Teil sieht
große Chancen in Forschung und Entwicklung. Ich bin
sicher, dass in Zukunft die Wissenschaft viele neue Er-
kenntnisse hervorbringen wird.

Für die diesjährige Anbauperiode ist für Amflora eine
Fläche von 20 Hektar angemeldet. Hier sollen in Meck-
lenburg-Vorpommern lediglich Saatkartoffeln vermehrt
werden. Eine weitere Verwertung der Amflora zu indus-
triellen Zwecken ist in diesem Jahr in Deutschland nicht
geplant. Die Debatte sollte sachlich geführt werden. Am
Ende werden wir hier im Parlament nicht entscheiden,
ob die Amflora angebaut wird oder nicht. In erster Linie
wird dies der Verbraucher, aber auch der Landwirt tun.
Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Bürgerinnen und
Bürger ernst nehmen und ihnen die Freiheit lassen, zu
entscheiden, ob sie gentechnisch veränderte Produkte
wünschen oder nicht. Gleiches muss auch für die Land-
wirte gelten.

Genauso wichtig wie die Wahlfreiheit muss die
Sicherheit sein, nicht irrtümlich genveränderte Lebens-
mittel zu erhalten, wenn jemand dies nicht wünscht. Ge-
nau das tun wir mit unserer Politik. Wir wollen wissen-
schaftliche Grundlagen für die Einschätzung einer
Technologie und nicht die ideologische Befeuerung oder
Verteufelung. Ideologen haben Deutschland in der Ver-
gangenheit hundertmal mehr geschadet als genützt. Die
Menschen in meiner Heimat und auch ich selber plädie-
ren dafür, neben der wissenschaftlichen Prüfung der
Grünen Gentechnik auch immer nach der Sinnhaftigkeit
der Einführung der Sorten zu fragen. Es nützt uns nichts,
wenn wir mit genveränderten Pflanzen höhere Erträge
erzielen und gleichzeitig der Produktionsaufwand höher
ist und der Marktpreis sehr viel geringer als bei konven-
tionellen Sorten. Ich rate, die EU- und US-Körnermais-
preise zu vergleichen. Letztendlich werden wir aber erle-
ben, dass die Entscheidung über den Erfolg von
genveränderten Sorten wie der Amflora auf dem Markt
fällt. Der Verbraucher soll entscheiden, welche Produkte
er kauft.

Die europäische Zulassung gibt jetzt Gegnern und
Befürwortern die Gelegenheit, zu ergründen, in welcher
Weise sich die Argumente bewahrheiten und in der Pra-
xis sich heute formulierte Vor- und Nachteile bei Anbau,
Vermarktung und Verbraucherakzeptanz zeigen. Der Er-
folg der Amflora ist auch nach Expertenmeinung frag-
lich. Die Kartoffel, die zur industriellen Stärkeproduk-
tion angebaut werden soll, gilt als veraltet, und als
Saatgut ist sie teuer. Es gibt heute schon aus konventio-
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neller Zucht bessere Sorten. Wir haben alles dafür getan,
die Möglichkeit einer Koexistenz sicherzustellen. Auch
für die Amflora gelten die gesetzlichen Bestimmungen
aus Gentechnikgesetz und Koexistenzverordnung, was
Anbauabstand und verschuldensabhängige Haftung an-
geht. Das sollte so bleiben.

Der Kommissionsbeschluss sieht eine räumliche
Trennung der genveränderten Kartoffel von konventio-
nellen Kartoffeln über den gesamten Weg von Anpflan-
zung, Ernte, Transport und Verarbeitung vor. Ein Anbau
von konventionellen Kartoffeln ist im Folgejahr auf die-
sen Flächen ebenfalls verboten. Ich komme aus einem
Landstrich, wo wir gentechnikfreie Anbauzonen haben,
weil die Verbraucher und die überwiegende Mehrheit der
Bauern daran glauben, mit gentechnikfreier Aussaat und
Ernte die heimischen Märkte besser und nachhaltiger be-
dient werden können. Mir ist wichtig, dass eine Ableh-
nung oder Zustimmung aus sachlichen oder wissen-
schaftlichen Gründen im Einzelfall geschieht und nicht
aus ideologischen Gründen. In der Medizin akzeptieren
wir seit vielen Jahren ganz selbstverständlich Medika-
mente, die aus der Gentechnik stammen und bei vielen
Therapien den Menschen helfen können. Jede Technolo-
gie muss aber den Vorteil für die Menschheit nachwei-
sen. Die Menschen werden richtig entscheiden, weil wir
den Menschen vertrauen und letztendlich an die Ver-
nunft glauben.

Es stimmt die These Lenins eben nicht, dass Ver-
trauen gut und Kontrolle besser ist.

Umgekehrt ist’s richtig!

Elvira Drobinski-Weiß (SPD): Keiner will sie, kei-
ner braucht sie: die Amflora. Und wenn man sonst den
Eindruck gewinnt, dass diese Bundesregierung die Be-
lange und den Schutz der Verbraucher den wirtschaftli-
chen Interessen einzelner Industrievertreter unterordnet,
so stimmt hier nicht einmal das. Denn an der extra für
die Stärkeindustrie entwickelten Kartoffel hat die Stär-
keindustrie kein Interesse. So sagt der Geschäftsführer
der Firma Südstärke gegenüber der taz: „Für uns kommt
Amflora definitiv nicht infrage“. Südstärke beliefert
auch die Lebensmittelindustrie und bekennt ganz offen:
„Wir könnten die konventionellen und die Genkartoffeln
im Werk kaum trennen.“ Auch der größte deutsche Kar-
toffelstärkeproduzent Emsland Stärke GmbH erklärt:
„Wir sehen zurzeit keine Möglichkeit, Amflora anzu-
pflanzen. Die Konsequenzen wären zu groß.“ Die Ems-
land-Gruppe hat stattdessen gemeinsam mit der Firma
Europlant, mit klassischen Zuchtmethoden eine Alterna-
tive entwickelt: eine Amylopektinkartoffel ohne Gen-
technik. Die Amflora biete keine attraktiven Chancen
vom Ertrag und von der Anbautechnik her, sagt der sonst
nicht gerade gentechnikkritische Deutsche Bauernver-
band. Vom deutschen Kartoffelhandelsverband DKHV
ist zu hören, dass kein Bedarf an GVO-Kartoffeln be-
stehe, weil die gewünschten Stärkeeinträge und Qualitä-
ten auch von anderen Sorten erbracht werden. Und der
Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverar-
beitenden Industrie BOGK sieht keine Notwendigkeit

für GVO-Kartoffeln als Futtermittel oder gar Lebensmit-
tel, weil die Verbraucher das ablehnen.

Diese Liste ist nicht vollständig, soll aber zur Illustra-
tion des angeblich so großen Interesses an der Amflora
reichen. Sie ist unnötig und unerwünscht. Aber das Di-
lemma der Bundesregierung ist offensichtlich. Denn eine
der wenigen präzisen Aussagen im Koalitionsvertrag
von CDU/CSU und FDP ist folgende: „Der Anbau der
gentechnisch veränderten Stärkekartoffel Amflora für
eine kommerzielle, industrielle Verwertung wird unter-
stützt.“ Ehrlicherweise sollte man hinzufügen: Koste es,
was es wolle. Eine sehr ungewöhnliche, wenn nicht gar
ungeheuerliche Verpflichtung ist die Koalition da einge-
gangen. Aber wie sagte Peer Steinbrück: „Niemand ist
vor Erkenntniszuwachs gefeit.“ Ich hoffe, auch Sie sind
dagegen nicht gefeit, Frau Ministerin Aigner, und ziehen
die nötigen Konsequenzen. Statt an diesen einen Satz im
Koalitionsvertrag, den Ihnen wahrscheinlich die FDP
abgerungen hat, sollten Sie sich besser an die Erklärung
gebunden fühlen, die die deutsche Delegation am
16. Juli 2007 bei der Abstimmung im EU-Rat über die
Zulassung der Amflora zu Protokoll gegeben hat. Darin
war die Zulassung an einige Bedingungen geknüpft wor-
den:

Erstens. Sie sollte weder die Verwendung als Futter-
mittel noch als Lebensmittel beinhalten.

Zweitens. Das Fernhalten des in der Amflora enthal-
tene Antibiotikaresistenz-Markergens aus Lebensmittel-
und Futtermittelkette sollte oberste Priorität haben.

Drittens. Aus sorgfältigen Untersuchungen, an denen
alle interessierten Kreise beteiligt werden sollten, sollten
in Deutschland konkrete Anforderungen für Anbau, La-
gerung, Transport und sonstigen Umgang sowie Weiter-
verarbeitung der Amflora erarbeitet werden, die jegliche
Vermischung von Amflora mit konventionellen Kartof-
feln und Einträge in die Futtermittel- und Lebensmittel-
kette zuverlässig vermeiden.

Viertens. In einem Monitoring sollten die Auswirkun-
gen auf die Bodenökologie genau beobachtet werden,
damit keine Resistenzgene in nachfolgend angebaute
Pflanzen und darüber in die Nahrungskette gelangen.

Keine einzige dieser Bedingungen ist erfüllt. Im Ge-
genteil: Die EU-Zulassung sieht ausdrücklich die Ver-
wendung der Abfälle zu Futterzwecken vor und beinhal-
tet sogar einen Toleranzwert von 0,9 Prozent für
Lebensmittel. Hier sichert man sich im Vorfeld gegen
Verunreinigungen ab; das ist eine Lizenz zum Ver-
schmutzen. Wir sehen darin einen eklatanten Verstoß ge-
gen das Vorsorgeprinzip. Wie Sie wissen, ist die Amflora
mit einem Antibiotikaresistenz-Markergen ausgestattet:
Dagegen hatten auch offizielle Organisationen wie die
EU-Arzneimittelbehörde und die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO Bedenken. Solche Antibiotikaresistenz-
gene dürften eigentlich gar nicht mehr eingesetzt wer-
den. Wir haben hier schon mehrfach über die Amflora
debattiert. Den meisten ist bekannt, dass es inzwischen
gentechnikfreie Alternativen gibt und die Amflora eine
veraltete Entwicklung ist. Sie ist aber nicht nur eine „olle
Knolle“ ohne wirtschaftliche Erfolgsaussichten, weil sie
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keiner will und keiner braucht. Sie birgt möglicherweise
auch gesundheitliche Risiken. Und die konventionellen
Kartoffelhersteller kann sie teuer zu stehen kommen,
weil ihr Einsatz erhebliche Mehrkosten für Tests und
Kontrollen verursachen könnte. Sie lässt sich aus der
Nahrungskette kaum raushalten, auf die Schwierigkeiten
bei Überwachung und Kontrolle hat der SPD-Agrarmi-
nister Mecklenburg-Vorpommerns Backhaus bereits
mehrfach hingewiesen.

Frau Ministerin, das sind mehr als genug Gründe.
Werden Sie tätig! Setzen Sie sich für das Vorsorgeprin-
zip ein! Prüfen Sie die Möglichkeiten der „Schutzklau-
sel“ und verhindern Sie den Anbau in Deutschland! Wir
werden Sie gern dabei unterstützen.

Dr. Christel Happach-Kasan (FDP): Die Zulas-
sung des Anbaus der Stärkekartoffel Amflora durch die
neue EU-Kommission am 2. März diesen Jahres ist ein
wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Umgangs
der EU mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Seit dem
Moratorium in den Jahren 1998 bis 2004 ist dies die
erste Zulassung des Anbaus einer gentechnisch verän-
derten Pflanze. Die Zulassung folgt der Empfehlung der
Europäischen Behörde für die Sicherheit der Lebensmit-
tel, EFSA. Damit wird einem wichtigen Anliegen der
christlich-liberalen Koalition Rechnung getragen: Ent-
scheidungen über die Zulassung neuer Sorten sollen ent-
sprechend den Empfehlungen der Wissenschaft erfolgen.
Nur so ist ein maximaler Schutz von Mensch, Natur und
Umwelt sichergestellt. Es gibt keinen Grund, den Anbau
der Stärkekartoffel Amflora zu verhindern. 

Mir ist bewusst, dass Menschen Vorbehalte gegen die
Gentechnik haben. Diese Skepsis beruht nicht auf nega-
tiven Erfahrungen weder bei uns noch in anderen Län-
dern. Sie beruht auf gezielt verbreiteten Fehlinformatio-
nen. Die mit dieser Methode gezüchteten Sorten sind
sicherer als mit anderen Methoden gezüchtete Sorten.
Außerhalb Europas steigt die Zahl der Landwirte, insbe-
sondere der Kleinbauern, die diese Sorten anbauen. Zu-
nehmend engagieren sich Schwellenländer in der Ent-
wicklung eigener Sorten wie China, Indien, Brasilien
und auch Kuba. Die von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft am Ende des letzten Jahres herausgegebene
Broschüre „Grüne Gentechnik“ informiert sachlich und
gut verständlich über die Methode und ihre Anwendung
weltweit. Die Nachfrage ist hoch und zeigt das Interesse
der Menschen nach verlässlicher Information. 

Die Stärkekartoffel gehört zu den Sorten, die noch vor
dem von der EU erlassenen Moratorium entwickelt wur-
den. Der erste Zulassungsantrag wurde bereits 1996
gestellt. Sie enthält einen sogenannten Antibiotikaresis-
tenzmarker. Dieses Antibiotikaresistenzgen nptll vermit-
telt eine Resistenz gegen die beiden Antibiotika Kana-
mycin und Neomycin. Beide haben wegen ihrer
toxischen Wirkung für Mensch und Tier nur eine sehr
geringe Bedeutung als Antibiotikum. Das Gen kommt
natürlicherweise in verschiedenen Bakterienarten so-
wohl in der Darmflora als auch im Boden vor. Der
Transfer eines Gens von einem Bakterium in eine ande-
res Bakterium ist extrem unwahrscheinlich, der Transfer

von einer Pflanze in ein Bakterium ist noch unwahr-
scheinlicher. Der Anbau von Pflanzen mit diesem Gen
trägt somit nicht zur Verbreitung der Resistenz bei Bak-
terien bei. Nicht nur die EFSA, auch die Zentrale Kom-
mission für die Biologische Sicherheit, ZKBS, hat diese
Bewertung abgegeben.

In der vergangenen Legislaturperiode ist insbesondere
von den Grünen die Anwendung der Gentechnik in ver-
schiedenen Anträgen thematisiert worden. Die Tendenz
war immer gleich und setzte darauf, die vorhandene
Skepsis zu verstärken, statt über Information und Auf-
klärung die eigene Entscheidungskraft der Bürgerinnen
und Bürger zu stärken. Die schwarz-rote Koalition hatte
in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, Anbau und For-
schung fördern zu wollen. Diese Vereinbarung ist völlig
wirkungslos geblieben. Deshalb haben wir in unserem
Koalitionsvertrag für die christlich-liberale Koalition
sehr viel genauer festgeschrieben, was wir in unserer Re-
gierungsarbeit erreichen wollen.

Wir haben bereits erreicht, dass die Stimme Deutsch-
lands in der EU in den verschiedenen Abstimmungen
dem Grundsatz folgt, die Entscheidung über die Zulas-
sung neuer Produkte an deren wissenschaftlicher Bewer-
tung ausrichten zu wollen. Dies ist ein entscheidender
Fortschritt, der Deutschlands Anspruch als Wissen-
schaftsstandort endlich gerecht wird. Die Vorteile bio-
technologischer Züchtungsverfahren sind überzeugend.
Professor Dr. Josef Glößl, Vizerektor der Universität für
Bodenkultur in Wien hat kürzlich in der überregionalen
österreichischen Tageszeitung Die Presse in seinem Bei-
trag „Gentechnik hat großen Nutzen“ einen Überblick
über den Kenntnisstand der biotechnologischen For-
schung gegeben. Die künftigen globalen Herausforde-
rungen wie die Ernährung von bald 9 Milliarden Men-
schen, die Anpassung unserer Kulturpflanzen an die
durch den Klimawandel hervorgerufenen Veränderun-
gen, die verstärkte Nutzung von Pflanzen als nachwach-
sende Rohstoffe erfordern den Einsatz dieser inzwischen
bewährten Züchtungsmethode.

Sigmar Gabriel hat in seiner Zeit als Umweltminister
in einer Plenarrede auf die positiven Umweltwirkungen
der Stärkekartoffel hingewiesen. Sie produziert reine
Amylopektin-Stärke. Dadurch ist es nicht erforderlich,
in einem aufwendigen Prozess, die in sonstigen Kartof-
feln vorhandene Amylose zu entfernen. Dadurch wird
Wasser und Energie gespart. Dies ist ein echter Beitrag
zur Nachhaltigkeit. Es gibt seit langem Züchtungsan-
strengungen zur Züchtung einer solchen Kartoffel. Es
gibt auch mit herkömmlichen Methoden gezüchtete Stär-
kekartoffeln. Sie liefern jedoch einen geringeren Hektar-
ertrag und haben sich bis jetzt nicht am Markt durchge-
setzt. 

Der Antrag der Grünen reiht sich nahtlos ein in die
zwölf Anträge zum Thema Grüne Gentechnik, die wir in
der vergangenen Legislaturperiode diskutiert haben. Alle
zielen in dieselbe Richtung, alle liefern Fehlinformatio-
nen und versuchen, unbegründete Ängste zu schüren.
Die christlich-liberale Koalition steht für Aufklärung
und Wissenschaftlichkeit, für eine Versachlichung der
emotional geführten Debatte über die Grüne Gentechnik.
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Mit der fundamentalen Ablehnung einer weltweit etab-
lierten Züchtungsmethode werden wir den zukünftigen
Aufgaben nicht gerecht werden können.

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE): Ich wohne in
einer traditionellen Kartoffelregion, der Prignitz im
Nordwesten des Bundeslandes Brandenburg. Aber unter-
dessen macht sich auch dort die Kartoffel immer mehr
vom Acker, weil sich die Rahmenbedingungen ver-
schlechtert haben. Unterdessen freut man sich selbst in
meiner Heimat über jedes Feld, auf dem mal nicht Mais,
Raps oder Roggen, sondern Kartoffeln angebaut werden.
Und wir freuen uns in dieser schon immer armen Region
über die Arbeitsplätze mit existenzsichernden Einkom-
men, die es immer noch in der Verarbeitung, zum Bei-
spiel in zwei Stärkefabriken, gibt. Es sind jedoch deut-
lich weniger als früher. Es gibt also gute Gründe, für die
Kartoffel zu kämpfen. Ein Weg ist die erfolgreiche Ent-
wicklung neuer Nutzungsmöglichkeiten für die Kartoffel
selbst und die Nebenprodukte ihrer Verarbeitung. Bei
meinem letzten Besuch in der Kyritzer Stärkefabrik ver-
gangenen Sommer habe ich sehr interessante Ansätze
kennengelernt. Ein zweiter Weg ist die Vereinfachung
der Verarbeitung. Denn die Kartoffel enthält natürlicher-
weise zwei verschiedene Stärkeformen mit unterschied-
lichen physikalischen Eigenschaften.

Die eine Stärke heißt Amylopektin. Sie bindet und
klebt, wird also zum Beispiel zu Papier, Textilien oder
Klebstoff verarbeitet. Die andere Stärke namens Amy-
lose geliert. Beide müssen zur Verarbeitung mit großem
Wasserverbrauch und Energieaufwand getrennt werden.
Eine Kartoffel, die fast nur Amylopektin enthält, ließe
sich also effektiver und kostengünstiger verarbeiten. Au-
ßerdem würde Wasser und Energie gespart. Die Idee,
eine solche amylopektinreiche Kartoffel zu entwickeln,
ist also schlau, aber längst keine Utopie mehr. Unterdes-
sen gibt es zwei solche Kartoffelsorten, die auf konven-
tionellem Weg gezüchtet wurden. Die ersten 100 000
Tonnen einer dieser beiden Kartoffeln wurden im ver-
gangenen Herbst in Kyritz verarbeitet. Das Problem ist
also auf einem unproblematischen Weg bereits gelöst.
Dabei wird der Evolution eben nicht ins Handwerk ge-
pfuscht wie mit der Agrogentechnik. Der Evolution
wurde nur quasi ein Zeitraffer eingebaut.

Die BASF ist einen anderen Weg gegangen. Sie hat
die Kartoffel agrogentechnisch verändert, um die amylo-
pektinreiche Kartoffelsorte Amflora zu erzeugen, deren
Verbot die Grünen heute beantragen. Bei der Amflora
wurde zum einen das kartoffeleigene Gen ausgeschaltet,
das für die Amyloseproduktion verantwortlich ist.

Zum anderen wurde ein Bakteriengen als Marker ein-
gebaut, das die Kartoffel unempfindlich gegen mehrere
Antibiotika macht. Dazu gehören Kanamycin und Neo-
mycin, zwei Antibiotika, welche von der Weltgesund-
heitsorganisation als höchst bedeutsam eingestuft werden.
Kanamycin ist beispielsweise ein Reserveantibiotikum
gegen multirestistente Tuberkulose. Resistenzen gegen
diese Antibiotika wären in der Humanmedizin eine Ka-
tastrophe. Einigen Menschen könnte bei einer Krankheit
unter Umständen nicht mehr wie gewohnt geholfen wer-

den. Deshalb hatte die EU ja 2004 beschlossen, keine
gentechnisch veränderten Pflanzen mehr zuzulassen, die
resistent sind gegen Antibiotika, die bei Menschen oder
Tieren angewandt werden. Über diesen Beschluss hat
sich die EU-Kommission jetzt mit der Zulassung der
Amflora, also einer Lex BASF, hinweggesetzt.

Für die Linke stellt sich sehr ernsthaft die Frage: Ist das
damit verbundene Risiko wirklich verantwortbar, selbst
wenn die EFSA mehrheitlich Entwarnung gegeben hat?
Was ist, wenn die zwei Wissenschaftler in diesem Gre-
mium mit ihrer Minderheitenmeinung dennoch Recht ha-
ben? Die Zweifel an der Unabhängigkeit des Gremiums
von der Agrogentechniklobby existieren ja, und es war
immerhin das erste Mal, dass es überhaupt kritische
Positionen dokumentiert wurden. Risikoverstärkend
kommt hinzu, dass die Amflora nicht nur für den Anbau und
die industrielle Verarbeitung zugelassen wurde, sondern
auch als Futtermittel. Und das ist keine theoretische Ver-
wendung; denn der Reststoff der Stärkeverarbeitung – die
sogenannte Pulpe – wird oft als Futtermittel verwendet.
Damit aber gelangt die gentechnisch veränderte Kartoffel
indirekt auch in die Nahrungsmittelkette. Und die Kartof-
fel ist ohnehin nicht kontrollierbar. Zum Beispiel können
nach Schätzungen je nach Witterungsbedingungen 10 000
bis 35 000 Kartoffeln auf dem Acker zurückbleiben. Und
was passiert eigentlich, wenn Wildscheine diese Kartof-
feln fressen?

Es gibt ein weiteres untrügliches Zeichen, dass selbst
die EU-Kommission unterdessen weiß, dass eine Tren-
nung zwischen konventionellen und gentechnisch verän-
derten Kartoffeln auf Dauer entweder nicht sicher ist
oder zu teuer wird. Sie hat gleich noch die Verunreini-
gung von Lebensmittelkartoffeln mit der Amflora bis zu
0,9 Prozent erlaubt. Also 9 von 1 000 Kartoffeln dürfen
gentechnisch verändert sein, und trotzdem kann die
Ware als gentechnikfrei verkauft werden. Ob das im
Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher ist? Ich
wage es zu bezweifeln.

Noch kritischer ist, dass die Bundesregierung nicht
einmal bereit ist, die nötigen – und gesetzlich vorge-
schriebenen – Regeln für den Anbau zu erlassen, die we-
nigstens ein Minimum an Schutz für die gentechnikfrei
wirtschaftende Landwirtschaft herstellen könnten. Das
zumindest hat mir die Bundesregierung gestern in der
Fragestunde geantwortet.

Fazit: Die Koalition und die EU-Kommission gehen
ein hohes Risiko ein für eine gentechnich veränderte
Kartoffel, die niemand braucht und niemand will. Das ist
vermutlich sehr gut für die BASF, aber schlecht für die
gentechnikfrei wirtschaftende Landwirtschaft. Damit ist
aber auch klar: Der Wille der Verbraucherinnen und Ver-
braucher ist für diese Koalition in dieser Frage ohnehin
irrelevant.

Ulrike Höfken (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die
Bundesregierung muss den Anbau der Genkartoffel Am-
flora stoppen, weil die Verschmutzung von Lebens- und
Futtermitteln nicht wirksam ausgeschlossen werden
kann. Auch der Landwirtschaftsminister von Mecklen-
burg-Vorpommern, Till Backhaus, fordert ein Anbauver-
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bot. Obwohl Amflora Anfang März zugelassen und ihr
Anbau auf 20 Hektar in Mecklenburg-Vorpommern vor
Monaten angemeldet wurde, hat die Bundesregierung
keine gesetzlichen Regeln zum Schutz der gentechnik-
freien Produktion erlassen. Damit wird die Zusage ge-
brochen, welche die Bundesregierung 2007 in einer Pro-
tokollnotiz bei der Zustimmung zur Amflora im
Ministerrat abgeben hat. In der Protokollerklärung der
deutschen Delegation vom 16. Juli 2007 anlässlich der
Abstimmung im Rat der EU – Landwirtschaft und Fi-
scherei – über die Zulassung von Amflora heißt es unter
anderem: 

Deutschland wird unter Beteiligung aller interes-
sierter Kreise sehr sorgfältig analysieren, welche
konkreten Anforderungen für den Anbau, die Lage-
rung, den Transport und den sonstigen Umgang so-
wie die Weiterverarbeitung dieser gentechnisch
veränderten Kartoffel aufgestellt werden müssen …
Dazu werden wir in Deutschland Regeln der Guten
fachlichen Praxis entwickeln, um in jedem denkba-
ren Fall beim Anbau die Koexistenz mit nicht gen-
technisch veränderten Kartoffeln zu sichern … so-
wie Kontaminationen von Futtermitteln und
Lebensmitteln in der weiteren Vermarktungskette
zuverlässig zu vermeiden.

Wir verlangen von der Bundesregierung und Ministe-
rin Aigner, dass sie diese Zusage einhalten und umgehend
entsprechende Regeln zur guten fachlichen Praxis vorle-
gen. Statt ihren Schutz- und Vorsorgepflichten nachzu-
kommen, hat die schwarz-gelbe Regierung die Zulassung
von Amflora begrüßt. Schon im Koalitionsvertrag hat
Schwarz-Gelb kostenloses Product Placement für das
BASF-Produkt gemacht. Während Ministerin Aigner in
Sonntagsreden die gentechnikfreien Regionen unter-
stützt, tut sie nichts, um deren rechtliche Position zu stär-
ken. Wie ein Gutachten der Grünen-Bundestagsfraktion
aus dem Sommer 2009 zeigt, wäre dies mit einer einfa-
chen Änderung des deutschen Gentechnikgesetzes mög-
lich.

Über die nationalen Verbote hinaus fordern wir Grüne
die Bundesregierung auf, gegen die Zulassung von Am-
flora vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen; denn
ihre Zulassung widerspricht dem EU-Recht. Amflora
enthält Resistenzgene gegen die Antibiotika Kanamycin
und Neomycin, die laut der Weltgesundheitsorganisation
WHO und der EU-Arzneimittelbehörde EMEA von the-
rapeutischer Bedeutung für Menschen sind. Nach der
EU-Freisetzungsrichtlinie dürfen aber seit 2009 keine
Gentechniksorten mit Antiobiotika-Markern mehr zuge-
lassen werden. Und selbst nach Meinung einiger Exper-
ten der – sonst nicht gerade gentechnikkritischen – euro-
päischen Lebensmittelzulassungsbehörde EFSA sind
Verbreitungen dieser Antibiotikaresistenzen in der Um-
welt und damit schädliche Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt nicht auszuschließen. Das Bundesamt für
Naturschutz hat sich in den letzten Jahren mehrmals ge-
gen Amflora-Freisetzungen ausgesprochen. Auch Ita-
lien, Frankreich, Österreich und Griechenland haben die
Zulassung kritisiert und prüfen Möglichkeiten, den An-
bau zu unterbinden. Zudem ist es unverantwortlich, dass
Amflora eine Verschmutzungslizenz von 0,9 Prozent für

Lebensmittel erhalten hat, obwohl für diese Verwendung
keine Sicherheitsbewertung existiert – ein fragwürdiges
Novum im EU-Gentechnikrecht. Eine Vermischung mit
gentechnikfreien Kartoffeln bei Anbau, Transport und
Verarbeitung ist in der Praxis kaum zu vermeiden.

Bundesregierung und EU-Kommission bleiben dazu
Antworten auf wichtige Fragen schuldig: Wer stellt si-
cher, dass auf Amflora-Äckern nicht aus Unwissenheit
„gestoppelt“ wird und damit Amflora direkt verzehrt
wird? Wie sollen die bereits jetzt überlasteten Kontroll-
behörden in der Praxis denn lückenlos überprüfen, ob in
den Produktionsprozessen Verschmutzungen auftreten?
Und wer haftet, wenn der Schwellenwert von 0,9 Pro-
zent überschritten wird? Wie groß sind die Abstände und
welche Sorgfaltspflichten bestehen?

Die Zulassung der Genkartoffel schadet der heimi-
schen Wirtschaft und verteuert für Produzenten und Ver-
braucher die Speisekartoffeln als wichtiges Grundnah-
rungsmittel. Aktuell werden Kosten in Milliardenhöhe
durch Maßnahmen zur Vermeidung von gentechnischen
Kontaminationen und durch weltweite Schäden auf-
grund von Verunreinigungen mit illegalen Gentechnik-
pflanzen verursacht, wie beispielsweise gerade bei Reis
sowie Leinsamen in Müslimischungen. Wir fordern,
dass diese Kosten von den Verursachern getragen und
nicht den Landwirten, Verarbeitern, Steuerzahlern und
Verbrauchern aufgebürdet werden.

Auch die Stärkeindustrie hat nach eigenen Angaben
kein Interesse an Amflora, weil es zwei konventionelle
Alternativen von den Firmen AVEBE und Bioplant/Ems-
land Group gibt. Anders als bei der Amflora drohen hier
der Stärkeindustrie keine Mehrkosten durch Überwa-
chungsanforderungen, getrennte Lagerung und erhöhte
Transportkosten. Sogar der Bauernverband bezeichnet
Amflora als „sehr alte Sorte“. Die Zulassung von Am-
flora ist nichts als ein Kniefall der EU-Kommision und
der Bundesregierung vor der BASF. Amflora ist keine
dolle, sondern eine olle Knolle aus der Gentechnikmot-
tenkiste, die niemand braucht.

Anlage 12

Zu Protokoll gegebenen Reden 

zur Beratung des Antrags: Modernisierungs-
partnerschaft mit Russland – Gemeinsame Si-
cherheit in Europa durch stärkere Kooperation
und Verflechtung (Tagesordnungspunkt 13)

Karl-Georg Wellmann (CDU/CSU): Deutschland
und Russland stehen heute vor Herausforderungen, die
neue Wege zur gemeinsamen Gestaltung der Zukunft er-
fordern. Es gibt inzwischen eine gute Basis für eine er-
folgreiche Intensivierung der Beziehungen zwischen
Russland und Deutschland bzw. zwischen Russland und
der Europäischen Union. Der amerikanische Präsident
verfolgt die Lösung globaler Probleme mit einem neuen,
kooperativen Ansatz; dazu gehört auch die Wiederbele-
bung der strategischen Partnerschaft mit Russland. Der
Vertrag von Lissabon macht die EU handlungsfähiger


